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Keine Gefährdung (mehr) 

Lehrkraft/Klassenlehrkraft erhält Kenntnis von einer Kindeswohlgefährdung 
Selbstbeobachtung (Eigendokumentation), Selbstmelder, Fremdmelder  

Information der Schulleitung 
Einberufung Fallberatung / Klassenkonferenz zur Einschätzung der Gefährdung 

Fallberatung § 4 Abs. 3 BbgSchlG, § 4 KKG 
Inhalt: Erörterung der Situation (Wer hat was, ggf. wie oft festgestellt?) und Bewertung (Eigendokumentation) 

Teilnehmende: Schulleitung, Lehrkräfte, ggf. SaS, ggf. Hortleiter/in, ggf. Fachkraft Jugendamt,  
ggf. Hinzuziehung ieFk (§4 Abs. 2 KKG) 

Keine 
Gefährdung 

Gefährdung Akute Gefährdung 

 

Beendigung der Fallarbeit 

Information Jugendamt 
durch Schulleitung  

§ 4 Abs. 3 BbgSchulG, § 4 
Abs. 3 KKG 

 (Mitteilungsbogen u. 
 Eigendokumentation)  

ggf. Einbeziehung Polizei oder 

Familiengericht 

Erstellen eines schulischen 
 Planes bei Hilfebedarf bzw. 
Schutzplan bei Gefährdung 

Wer macht was bis wann? 

Eltern sind bereit  
und in der Lage  

Hilfe anzunehmen 
und Hilfe reicht 

Klassenlehrkraft stellt 
 Informationen  

zusammen 
Dokumentationsbogen Kinder-
schutz, Protokoll Fallberatung, 

Schutzplan und Mitteilungsbogen 

neue Vereinbarung 

 mit Eltern 

Kontrolle der  
Vereinbarungen nach  

Festlegung 

Informationen an 
Schulleitung 

Schulleitung informiert  
 

Eltern in der Regel über die In-
formationsweitergabe an das 
Jugendamt § 4 Abs. 3 KKG 

Eltern sind nicht bereit oder 
in der Lage Hilfe anzunehmen 

oder Hilfe reicht nicht 

Gespräch mit Eltern / Sorge-
berechtigten / Einbeziehung 

Kind 
§ 4 Abs.1 KKG 

 Sachverhaltsschilderung 

 ggf. Verabredung zur Einbezie-
hung Dritter (Schulpsychologin, 
Sozialarbeiter/in an Schule, Be-
ratungsstelle, Jugendamt, 
Gesundheitsamt (Zustimmung 
der Eltern) 

 mögliche Hilfen aufzeigen 

 Protokoll der Vereinbarungen 
mit Unterschrift der verantwort-
lichen Lehrkraft, Schulleitung 
und Eltern 

 

bei andauernder  
Gefährdung ggf. erneute Fallbe-

ratung, ieFk § 4 Abs. 2 KKG 

nicht  
bestätigt 

bestätigt oder 
unklar 

bei Verdacht auf sex. 
Missbrauch  

externe Beratung 

Eltern sind bereit und in der 
Lage, Hilfe anzunehmen, aber 

Hilfe reicht nicht 

Keine Gefährdung  
aber Hilfebedarf 


